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B. Verordnungen,  Ver fügungen und Bekanntmachungen

l ' t t-,tq der Bezirksregierung

L

43 Ordnungsbehördliche Verordnung für das
Naturschutzgebiet,,Rauhe HorsVSchäferwiesen"
in der Stadt Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke

Vom 21. Dezember 1999

Aufgrund der $$ 42a Abs. 1 und 3 sowie 42d in Verbindung
mit den SS 8, 20 und 73 Abs. 1 Satz2 des Landschaftsgesei-
zes (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August
1994 (GV. NW S. 710 /  SGV. NW 791) und der  $$ 12,  25 und
27 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NW S. 528/SGV.
NW 2060) sowie $ 20 Landesjagdgesetz NW (LJG NW) in der
Neufassung vom 7. Dezember 1994 (GV. NW 1995 S. 2 / SGV.
NW 2060) wird - hinsichtl ich der Regelungen zur Ausübung
der Jagd im Einvernehmen mit der oberen Jagdbehörde des
Landes Nordrhein-Westfalen - verordnet :

s1
Schutzzweck

(1)Das in $ 2 näher bezeichnete Gebiet wird unter Natur-
schutz gestel l t .

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt
a) zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstel lung von Le-

bensgemeinschaften und Biotopen seltener und gefährde-
ter sowie landschaftsraumtypischer, wildlebender Pflanzen-
und Tierarten, insbesondere zur Erhaltung eines großen,
zusammenhängenden Grünlandkomplexes. Der von unter-
schiedlichen Vernässungsgraden geprägte Grünlandbereich
hat besondere Bedeutung als Brut-, Nahrungs-, Rast- und
Überwinterungsraum für eine Vielzahl seltener und gefähr-
deter Vogelarten, insbesondere für Wat- und Wiesenvögel.
Tei l f lächen des Gebietes sind aufgrund des f lor ist ischen
Arteninventars von besonderer vegetationskundlicher Be-
deutung. Das Gebiet übernimmt für die Biotopvernetzung
und den Artenaustausch eine wichtige Funktion als Tri t t-
steinbiotoo im Verbund mit den benachbarten Feuchtwie-
senschutzgebieten.
Insbesondere folgende Biotoptypen sind zu schützen:
Naß- und Feuchtgrünland, Grabenröhrichte, Ufergehölze,
Feldgehölze, Hochstaudenfluren, Kopfweidenbestände,
Kleingewässer und Obstwiesen ;

b) aus naturwissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und lan-
deskundlichen Gründen;

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und hervorra-
genden Schönheii dieses Landschaftsteiles. '

s2
Schutzgebiet

(1)Das 198 ha große Naturschutzgebiet l iegt in der Stadt
Lübbecke und umfaßt folgende Grundstücke:

Gemarkung Blasheim, Flur 26, Flurstücke 1/1 , 5/1 , 6/1 ,7,
14,  17,22,74,75,76,  77,78,79,80 t lw. ,  81,  82 t lw. ,  87,  88,  89,
91, 92, 100, 110/89, 1'11l89, 112/10, 149/23, 150/23, 156/8,
157/13. 1 58/1 5:

Gemarkung Blasheim, Flur 27 , Flurstücke 6/1 ,6/2,8, 9, 10,
11 ,  12 ,  13 /1 ,  13 /2 ,  14 ,  15 ,  16 ,  17 /1 ,  17 /2 ,  19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,
25,26,27,28,29,30,31,  32,  33,  34,  35,  36,  39,  42,56/1,56/4,
56/5,  56/6,  56/7 ,  56/8,  56/9,  57 /1,  68 t lw. ,  69,70,71,77 ,79,
80, 83, 84, 86/18,9O/4,91/5,93/7,94/76 tlw., 97 /72, 105/40,
1 09/56, 116/2, 117 /37 , 118/40, 131 tlw., 1 32, 1 33, 1 34, 1 35,
136 ,  138 ,  142 ,143 ,144 ,  145 ,146 ,  153 ,  154 ,  156 ,  158  i lw . ,
159 t lw. ,  160,  162 t lw. ,  164 t lw. ,  166,  167,  168,  169,  17O;171 ,
172 ,  173 ,  174 ,  175 ,  176 ,  177 ,  178 ,  179 ,  180  t lw . ,  182 ,  183 ,
1 84, 1 85, 1 86, 1 87, 1 88, 1 89, 1 91 , 1 92, 1 93, 1 94, 1 95;

Gemarkung Lübbecke, Flur 1, Flurstücke 117,118/2, 118/3,
146/1 t lw. ,  166,  167 /1 ,713/116,714/116,  1104;

Gemarkung Lübbecke, Flur 16, Flurstücke 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,
8,  9,  10/1,  15/2,  15/3,  15/4,  15/5,  18,21/1,  49/1,50,51,53/1 ,
54/1,  55/1,  56/1 ,  59,  60,  61 ,  63,  64,65,67,68/1,  69,  71/1,72,
73,  74,  75,  76,  77,  100,  1 05,  107,  109/22,  123/22,  143/48,
1 55/1 08, 1 57 /7 8, 1 97 / 17, 1 98/ 17, 199/ 17, 244/1 04 tlw., 250/1 6,
251 / 1 6, 267 / 1 06, 27 3/ 47, 27 4/62, 27 5/87, 284, 285, 286, 288,
289,299,300, 341, 343,347 ,351 tlw., 353 tlw., 355, 356, 357.

Bei den Grundstücken Gemarkung Blasheim, Flur 27, Flur-
stücke 6/1 , 6/2, 11, 1 9, 56/6, 56/7, 57/1, 171, 185 und Ge-
markung Lübbecke,  F lur  1,  F lurstücke117,118/3,1104 han-
delt es sich um vegetationskundlich bedeutsame Flächen.

(2) Die Grenzen des geschützten Gebietes sind in der als An-
lage beigefügten Übersichtskarle im Maßstab 1 : 25 000 durch
eine grüne Linie grob umgrenzt. Die genauen Grenzen des Na-
turschutzgebietes ergeben sich aus einer Naturschutzkarte im
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Maßstab 1 : 2000 (Flurkarle). Die vegetationskundlich bedeut-
samen Flächen sind dort besonders hervorgehoben

Die Kaften sind Bestandtei l  dieser Verordnung.
Die Karten können

a) bei der Bezirksregierung in Detmold,
b) bei dem Kreis Minden-Lübbecke in Minden,
c) bei der Stadt Lübbecke in Lübbecke,
während der Dienststunden eingesehen werden.

s3
Alloemeine Verbote

(1) ln dem gescnutzt"en Gebiet sind al le Handlungen ver-
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu
einer nachhalt igen Störung führen können.

(2) Darüber hinaus ist in dem geschützten Gebiet insbe-
sondere verboten:
1. die Flächen außerhalb der Straßen und Wege zu betreten

und zu befahren, auf ihnen zu reiten oder zu lagern;
unberührt bleibt das Betreten und Befahren im Rahmen der
ordnungsgemäßen land- und forstwidschaft l ichen Boden-
nutzung gemäß den $$ 4 und 5 dieser Verordnung sowie
das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung
der Jagd nach $ 6 dieser Verordnung;

2. baul iche Anlagen zu err ichten, zu ändern oder deren Nut-
zung zu ändern, auch wenn dafür keine Planfeststel lung
oder  Genehmigung er fo rder l i ch  i s t .  Bau l iche  An lagen im
Sinne dieser Verordnung sind die in $ 2 Abs. 1 Bauordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO N\M vom 7. März
1995 (SGV. NW. 232) definierten Anlagen sowie Verkehrs-
anlagen, Wege und Plätze;
unberührt bleibt die Errichtung von offenen Hochsitzen,
wenn diese der ordnungsgemäBen Ausübung der Jagd die-
nen und dem in $ 1 formulierten Schutzzweck nicht zuwi-
derlaufen;

3. Leitungen al ler Art außerhalb der Fahrbahnen von Straßen
und Wegen, Zäune oder andere Einfr iedungen zu bauen
oder zu ändern;
unberührt bleibt die Errichtung ortsübl icher Weidezäune,
die Unterhaltung vorhandener Entwässerungs- und Ver-
sorgungs le i tungen a l le r  Ar t  sowie  d ie  E ingat te rung zum
Schutz von Forstkulturen und Naturverjüngungen gegen Wild-
verbiß;

4. Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern ohne Unter-
haltungsplan oder ohne vorherige Abstimmung im Einzelfal l
mit der unteren Landschaftsbehörde durchzuführen;

5. Werbeanlagen zu err ichten, Schi lder oder Beschrif tungen
anzubr ingen,  sowei t  s ie  n ich t  aussch l ieß l i ch  au f  d ie
Schutzausweisung hinweisen oder als Ortshinweise oder
Warntafeln dienen;

6. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Zelte oder Wa-
renautomaten aufzustellen, Kraftfahrzeuge oder Wohnwa-
gen abzustel len oder Stel lplätze für sie anzulegen;

7. Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen zu beschädigen,
auszureißen, auszugraben oder Teile davon abzutrennen;
a) unberührt bleibt die ordnungsgemäße land- und forst-

wirtschaftilche Bodennutzung gemäß den $$ 4 und 5 die-
ser Verordnung;

b) unberühd bleibt die Pflege von Obstbäumen und Kopf-
weiden in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar eines
jeden Jahres;

8. wi ldlebenden Treren nachzustel len, sie zu beunruhigen, zu
fangen,  zuver le tzenoderzu  tö ten ;  Puppen,  Larven,  E ie r
oder Nester oder sonstige Brut- und Wohnstätten solcher
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen;
unberühd bleibt die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd
gemäß $ 6 dieser Verordnung;

9. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen einzubrin-
gen, soweit dies nicht im Rahmen behördl icher Genehmi-
d r  r n n ö n  o r f n l n f  '

1 1 .

1 2 .

unberührt bleibt die ordnungsgemäße land- und forst-
wirtschaftliche Bodennutzung gemäß den $$ 4 und 5 die-
ser Verordnung;
Camping-, Zelt-,  Picknick- oder Lagerplätze anzulegen,
Feuer zu machen, zu graben, auszuschachten, zu spren-
gen oder die Bodengestalt  auf andere Weise zu ver-
ändern und Boden- oder Gesteinsmaterial zu entneh-
men;
Einrichtungen für den Wasser-, Eis-, Schieß-, Motor- und
Luftsport sowie für entsprechenden Modellsport bereit-
zustellen, anzulegen, zur Verfügung zu stellen oder zu än-
dern und diese Sportarten von dort zu betreiben;
zu baden sowie die Gewässer zu befahren;
Stoffe oder Gegenstände, insbesondere Abfallstoff e, Alt-
material, Silage oder Boden auJzubringen oder zu lagern;
unberühft bleibt die weitere Nutzung bestehender Silage-
und Futtermieten, soweit dies dem im $ 1 formulierten
Schutzzweck nicht zuwiderläuft ;
Hunde frei laufen zu lassen, soweit sie sich nicht im jagd-
lichen Einsatz befinden sowie Hundesportübungen durch-
zuführen;
Gewässer einschl ießl ich Fischteiche anzulegen und zu
ändern;
die Eigenschaften des Wassers nachtei l ig verändernde
MaBnahmen durchzuf ühren;
Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen anzulegen.

s4
Landwirtschaft liche Regelungen

(1)  Über  d ie  Rege lungen des  $  3  h inaus  is t  in  dem ge-
schützten Gebiet verboten :
1. Grünland in Ackerland umzuwandeln; Fflegeumbrüche (Um-

brüche und Wiedereinsaaten) können unter Beachtung des
Schutzzieles nach vorangegangener Anzeige bei der unte-
ren Landschaftsbehörde in der Zeit vom 1. Jul i  bis 1. Ok-
tober durchgeführt werden. Mit der Maßnahme darf erst
begonnen werden, wenn die untere Landschaftsbehörde
nicht binnen eines Monats nach der Anzeige hiergegen Be-
denken erhebt.

2. die vegetationskundlich bedeutsamen Flächen umzubrechen
und mit Bioziden zu behandeln sowie Biozide auf diesen
Flächen zu lagern;

3. Entwässerungsmaßnahmen und das Grundwasser nach-
teilig verändernde Maßnahmen durchzuführen, soweit nicht
die Unterhaltung vorhandener Entwässerungsanlagen be- J
troffen ist;

4. Futtermieten außerhalb von Ackerflächen und Hofräumen
anzulegen;

5. Obstbäume durch die landwirtschaft l iche Bodennutzung,
insbesondere  durch  Beweiduno.  wesent l i ch  zu  bee in-
trächtigen.

(2\
1. Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung

von Grünland in Acker oder eine andere Nutzungsart,  die
dem Schutzziel des $ 1 Abs. 2 dieser Verordnung wider-
soricht.

2. Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsgemäßen
landwirtschaft l ichen Bodennutzung vorübergehende Ver-
änderung von Grün land und d ie  Wiederhers te l lung  der
Fläche als Dauergrünland.

(3) Die darüber hinaus notwendigen Entwicklungen des Ge-
bietes im Sinne des Schutzzweckes bleiben Vereinbarunoen mit
den betroffenen Landwirten vorbehalten.

(a) Die zur Erreichung des Schutzzweckes in den vege-
ta t ionskund l ich  bedeutsamen F lächen darüber  h inaus  er -
fo rder l i chen E inschränkungen der  landwi r tschaf t l i chen
Bodennutzung bleiben einer später zu erlassenden Ande-
rungsverordnung vorbehalten, die sich auf in öffentlicher Hand
befindliche Flächen beschränkt. Dabei bleibt auf den nicht ve-
getationskundlich bedeutsamen Flächen die bei Inkrafttreten

1 0

1 Ä

t c .

t o .

1 7 .

J
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v

der ordnungsbehördlichen Verordnung vonl' 27. Dezember
1990 rechtmäßig ausgeübte landwirtschaftliche Bodennutzung
(status quo) unberührt.

s5
Forstwirtschaft liche Regelungen

Über die Regelungen des $ 3 hinaus ist in dem geschütz-
ten Gebiet verboten:
1 . Erstaufforstungen vorzunehmen;
2. nach Laubwald Wiederaufforstungen mit Nadelbäumen

oder anderen im Naturraum nicht von Natur aus heimischen
und nicht standortgerechten Baumarten vorzunehmen;

3. über 0,3 ha große Kahlhiebe durchzuführen;
4. EntwässerungsmaBnahmen und das Grundwasser nach-

teilig verändernde Maßnahmen durchzuführen, soweit nicht
die Unterhaltung vorhandener Entwässerungsanlagen be-
troffen ist.

s6
Jagdliche Regelungen

(1)  Über  d ie  Rege lungen des  $  3  h inaus  is t  in  dem ge-
schützten Gebiet verboten:
1. Die Pirschjagd auf Schalenwild in der ZeiI vom 16. Mai bis

2.

4 .

1 .

2 .

30. Juni eines jeden Jahres;
die Errichtung von Jagdkanzeln;
Wildfütterungen außerhalb der in $ 25 Abs. 1 Landesjagd-
gesetz NW beschriebenen Notzeiten vorzunehmen;
Wildfütterungsanlagen, Wildäcker und Wildfütterungsplätze
zu errichten, anzulegen oder zu unterhalten.
(2) Von den Verboten in Absatz 1 bleiben unberührt:
Jagdliche Aktivitäten in Anwendung des $ 22a Bundes-
jagdgesetz (Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen
oder Leiden des Wildes);
Maßnahmen des Jagdschutzes gemäß $ 23 Bundesjagd-
gesetz in Verbindung mit $ 25 Landesjagdgesetz NW.

s7
Unberührtheitsklausel

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben auch:
1. Die vom Kreis Minden-Lübbecke als untere Landschafts-

behörde angeordneten oder genehmigten Pflege-, Ent-
wicklungs- und Sicherungsmaßnahmen;

2. Maßnahmen einer Behörde zur Abwehr einer gegenwärtigen
Gefahr für die öffentliche Sicherheit;

3. Das Betreten und Befahren des Naturschutzgebietes zur
Durchführung behördlicher Überwachungsaufgaoen;

4. Die Unterhaltung von Straßen und Wegen durch den
Straßenbaulastträger nach vorheriger Abstimmung mit der
unteren Landschaftsbehörde;

5. Maßnahmen im Zusammenhang mit Wartungs-, Unterhal-
tungs- und Reparaturarbeiten an öffentl ichen Ver- und
Entsorgungseinrichtungen einschließlich Fernmeldeein-
richtungen im Einvernehmen mit der unteren Landschafts-
behörde.

sB
Befreiungen

Gemäß $ 69 Abs. 1 LG kann die untere Landschaftsbehörde
von den Verboten dieser Verordnung auf Antrag Befreiung er-
tei len, wenn
1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und
die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und
Landschaft führen würde

ooer
2. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Be-

freiuno erfordern.

se
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verbote
dieser Verordnung können nach $ 70 Abs. 1 und $ 71 LG als
Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

(2) Unabhängig davon wird gemäß $ 329 Abs. 3 Strafge-
setzbuch vom 2. Januar 1975, in iler Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBI. I S. 945) bestraft, wer in-
nerhalb des Naturschutzgebietes
1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut oder

gewinnU
2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;
3. Gewässer schafft, verändeft oder beseitigt;
4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete ent-

wässert;
5. Wald rodet;
6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes be-

sonders geschützten Art tötet, fängt, diesen nachstellt
oder deren Gelege ganz oder teilweise zerstört oder ent-
fernt;

7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes besonders geschützten Art beschädigt oder entfernt'
oder

8. ein Gebäude errichtet
und dadurch den Schutzzweck nicht unerheblich beeinträch-
tigt.

s10
Aufhebung bestehender Schutzverordnungen

1. Die Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im
Landkreis Lübbecke vom 13. Dezember 1965 (ABl. Reg.
Dt. S. 89 ff) wird für den Geltungsbereich dieser Verord-
nung aufgehoben.

2. Die ordnungsbehördliche Verordnung über das Natur-
schutzgebiet ,,Rauhe Horst/Schäferwiesen" vom 27. De-
zember 1990 (veröffentlicht im ABl. Reg. Dt. ',|991 

, 5.23/24)
wird aufgehoben.

s  11
Verfahrens- und Formvorschrift en

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des
Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördengesetzes
kann gegen diese Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,
a) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet wor-

den oder
b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der höhe-

ren Landschaftsbehörde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

s12
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt nach $ 34 OBG eine Woche nach ih-
rer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Det-
mold in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.

Detmold, den 21. Dezember 1999
51.30-673

Bezirksregierung Detmold
- Höhere Landschaftsbehörde -

Vennegerts

\-

ABl. Reg. Dt. 2000, S. 25-27



NATURSCHUTZGEBIET,,RAUHE HORST / SCHAFERWIESEN"

Anlage zu $ 2 der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Naturschutzgebiet
..Rauhe HorsVSchäferwiesen" in der Stadt Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke
vom 21.12.1999 Maßstab 1 :25 000

Ausschnitt aus der Topographischen Karte 1 : 25 000
Blatt 3617 Lübbecke

Vervielfältigt durch die Bezirksregierung Detmold
mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes
Nordrhein-Westfalen vom 02.12.1997. Nr. S 400/97

Az:51.30-673
Detmold,  den 21.  12.  1999

Grenze des
Naturschutzgebietes

Bezirksregierung Detmold
- Höhere Landschafisbehörde -
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